
Städtebauliche Verträge

Schwab

2. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-79948-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/schwab-staedtebauliche-vertraege/product/34624336?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_34624336&em_src=cp&em_cmp=pdf/34624336
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_34624336&em_src=cp&em_cmp=pdf/34624336


PraxisWissen

Karl Schwab
Städtebauliche Verträge





PraxisWissen

Städtebauliche 
Verträge

von

Karl SchwabKarl Schwab
Rechtsanwalt in MünchenRechtsanwalt in MünchenRechtsanwalt in MünchenRechtsanwalt in München

Fachanwalt für VerwaltungsrechtFachanwalt für VerwaltungsrechtFachanwalt für VerwaltungsrechtFachanwalt für Verwaltungsrecht

2. Auf lage 20232. Auf lage 20232. Auf lage 20232. Auf lage 20232. Auf lage 2023



www.beck.de

ISBN 978 3 406 79948 8

© 2023 Verlag C.H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH 
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Fotosatz Buck
Zweikirchener Str. 7, 84036 Kumhausen

Umschlaggestaltung: Ralph Zimmermann – Bureau Parapluie

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff )

Zitiervorschlag: Schwab, Städtebauliche Verträge, S. … Rn. …



V

Vorwort zur 2. Auf lage

Städtebauliche Verträge, insbesondere solche, die im Zusammen-
hang mit sog. Einheimischen Modellen, mithin der Ausweisung von 
Bauland zugunsten der ortsansässigen, einheimischen Bevölkerung 
stehen, sind aufgrund europäischer Vertragsverletzungsverfahren in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Es wurde gerügt, dass die 
praktizierten Einheimischen Modelle gegen die Niederlassungs- und 
Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen. Zwischenzeitlich wurde diese Pro-
blematik in Abstimmung mit der EU-Kommission gelöst. Es wurde 
ein Rahmenmodell entwickelt, bei dessen Beachtung die Einheimi-
schen- und Sozialmodelle künftig wieder als rechtssicher angesehen 
werden können.
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staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und staltigkeit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und 
öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen öffentlicher Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen 
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gefunden.gefunden.
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des Gesetzgebers des Bundesbaugesetz, später des Baugesetzbuches, 
dass die Gemeinden und Städte als Herr der Bauleitverfahren die Auf-
stellung von Flächennutzungsplänen und von Bebauungsplänen in ei-
gener Regie und auf eigene Kosten durchführen. Einerseits haben die 
Finanzen die Gemeinde und Städte später bewogen, den begünstigten 
Grundstückseigentümern die Kosten der Bauleitplanung aufzuerlegen. 
Hinzu kam die Forderung der Gemeinden und Städte, dass auch die 
Kosten der Infrastruktur, mithin der Erschließung und der Folgelasten 
wie der Bau von Gemeinbedarfseinrichtungen vom Grundstücks-
eigentümer/Investor mitgetragen werden sollen. In diesem Zusam-
menhang wird vielfach das Münchner Modell der „Sozialen Boden-
nutzung“ genannt. Hiernach soll bis zu 2/3 des Wertzuwachses an 
Grund und Boden „abgeschöpft“ werden, jedoch ausschließlich durch 
Beteiligung des Grundstückseigentümers/Investors an den Kosten für 
die Allgemeinheit, welche durch die Baulandentwicklung ausgelöst 
werden. Weiterer Grund für die teilweise weitreichende Übertragung 



VI

öffentlicher Aufgaben auf die Grundstückseigentümer/Investoren liegt 
in der meist mangelnden Personalausstattung in den Gemeinden und 
Städten. Sie sind heute vielfach nicht in der Lage, die an sie gestellten 
Anforderungen zu erfüllen, insbesondere Bauleitpläne aufzustellen 
und die Infrastruktur sicher zu stellen. Dies gilt vornehmlich in Bal-
lungsregionen mit hohem Bevölkerungszuwachs. Die Politik fordert 
hier zusätzliche Baulandausweisungen.

Das Buch versucht sich mit den Kernfragen der Inhalte und der 
Anwendung von städtebaulichen Verträgen auseinanderzusetzen und 
eine Leithilfe für die Grundstückseigentümer, Investoren, Planern und 
vor allem für Gemeinde und Städte zu geben.

Das öffentliche Vertragsrecht bietet aber noch mehr Möglichkeiten. 
Ein wesentlicher Bestandteil der 2. Auf lage sind daher umfangrei-
che Ergänzungen durch neue gesetzliche Vorgaben der Wohnbau-
land- und Wohnraummobilisierung (Teil D). Aufgrund der Woh-
nungsnot, vornehmlich in den Ballungszentren hat der Gesetzgeber 
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zenden Kapitel werden die gesetzgeberischen Möglichkeiten bzw. 
Instrumente vorgestellt und die damit verbundenen städtebaulichen 
Regelungen dargestellt. In einem weiteren Kapitel werden beispielhaft 
einige solche Vertragsgestaltungen näher erläutert.

München, März 2023 Karl Schwab
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